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Mag. Gerhard Karner 

Bundesminister 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2022-0.566.626  

Wien, am 9. September 2022  

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Hannes Amesbauer und weitere Abgeordnete haben 

am 11. Juli 2022 unter der Nr. 11866/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Abschiebungen im ersten Halbjahr 2022“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2:  

• Wie viele Fremde wurden im ersten Halbjahr 2022 insgesamt aus Österreich 

abgeschoben? 

• Wie gliedern sich diese abgeschobenen Fremden nach ihren jeweiligen Nationalitäten 

auf? 

Im ersten Halbjahr 2022 wurden insgesamt 1.602 Abschiebungen durchgeführt.  

Angemerkt wird, dass die im Rahmen der Dublin III Verordnung durchgeführten 

Überstellungen aufgrund der Fragestellung in der nachstehenden Tabelle nicht enthalten 

sind.  
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Nationalität Jan Feb Mär Apr Mai Jun Gesamt 

Slowakei 71 110 82 104 92 104 563 

Ungarn 32 34 35 43 35 31 210 

Rumänien 21 37 32 20 28 37 175 

Serbien 33 14 25 22 26 25 145 

Polen 5 19 20 20 23 18 105 

Bulgarien 5 7 7 6 6 10 41 

Tschechische 
Republik 10 4 10 6 2 6 38 

Nigeria 0 5 8 5 6 8 32 

Georgien 4 4 3 3 9 3 26 

Türkei 6 2 9 2 3 3 25 

Top 10 187 236 231 231 230 245 1.360 

Rest 37 50 39 38 35 43 242 

Gesamt 224 286 270 269 265 288 1.602 

Bei den im ersten Halbjahr 2022 erfolgten 1.602 Abschiebungen handelte es sich 

ausschließlich um zwangsweise Außerlandesbringungen.   

Zur Frage 3:  

• Wie viele der im ersten Halbjahr 2022 abgeschobenen Fremden nahmen – gegliedert 

nach Nationalitäten – die freiwillige Ausreise in Anspruch? 

Im ersten Halbjahr 2022 gab es 2.781 freiwillige Ausreisen und 2.139 zwangsweise 

Außerlandesbringungen, davon 1.602 Abschiebungen. 

Nationalität Jan Feb Mär Apr Mai Jun Gesamt 

Ukraine 17 5 4 86 233 89 434 

Serbien 53 68 80 98 62 47 408 

Albanien 25 32 26 25 25 28 161 

Georgien 14 18 26 25 26 23 132 

Rumänien 25 19 19 17 14 17 111 

Volksrepublik 
China  

15 5 15 22 18 13 88 

Bosnien-
Herzegowina 

14 11 21 18 11 11 86 

Indien 18 20 13 15 11 9 86 

Türkei 16 17 14 8 18 13 86 

Nord-
mazedonien 

18 6 20 13 6 15 78 
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Top 10 215 201 238 327 424 265 1.670 

Rest 160 157 208 184 199 203 1.111 

Gesamt 375 358 446 511 623 468 2.781 

 

Zu den Fragen 4 und 5:  

• Wie viele Fremde wurden im Jahr 2021 insgesamt im Rahmen der Dublin III 

Verordnung überstellt?  

• Wie gliedern sich diese nach Dublin III Verordnung überstellten Fremden nach ihren 

jeweiligen Nationalitäten auf? 

Im ersten Halbjahr 2022 gab es insgesamt 537 Überstellungen im Rahmen der Dublin III 

Verordnung. 

Nationalität Jan Feb Mär Apr Mai Jun Gesamt 

Algerien 9 7 5 16 7 12 56 

Afghanistan 9 11 5 11 9 9 54 

Nigeria 8 7 7 8 10 5 45 

Moldau 1 5 5 16 13 4 44 

Syrien 2 6 12 11 6 5 42 

Marokko 5 8 5 3 4 5 30 

Somalia 1 3 4 4 8 5 25 

Tunesien 3 7 4 7 2 1 24 

Irak 2 3 4 3 7 3 22 

Pakistan 2 3 4 3 5 4 21 

Top 10 42 60 55 82 71 53 363 

Rest 28 43 16 34 22 31 174 

Gesamt 70 103 71 116 93 84 537 

 

Zur Frage 6: 

• Wie viele Abschiebungen haben im ersten Halbjahr 2022 insgesamt am Luftweg 

stattgefunden?  

Im ersten Halbjahr 2022 fanden 362 Abschiebungen auf dem Luftweg (dabei sind Charter 

sowie Flüge im Linienflugverkehr enthalten) statt. 

Zur Frage 7: 

• Wie viele dieser Abschiebungen wurden - gegliedert nach Nationalitäten – im 

Linienflugverkehr abgewickelt? 
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Von den 362 Abschiebungen im ersten Halbjahr 2022 fanden 320 Abschiebungen im 

Linienflugverkehr statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Frage 8: 

• Wie gliedern sich diese Abschiebungen im Linienflugverkehr nach Zieldestinationen 

auf?  

Entsprechende Statistiken werden nicht geführt. Statistiken zu Abschiebungen werden 

grundsätzlich nach Staatsangehörigkeit und nicht nach Zieldestinationen geführt. Darüber 

hinaus wird auf die Beantwortung der Frage 7 verwiesen. 

Zur Frage 9: 

• Wie viele dieser Abschiebungen wurden – gegliedert nach Nationalitäten – per 

Charterflug abgewickelt? 

Von den 362 Abschiebungen im ersten Halbjahr 2022 fanden 42 Abschiebungen per 

Charterflug statt. 

 

Abschiebungen im Linienflugverkehr 

Nationalität Jänner Februar März April Mai Juni Gesamt 

Serbien 8 8 5 8 10 12 51 

Bulgarien 4 7 5 5 4 10 35 

Nordmazedonien 3 5 7 1 1 3 20 

Türkei 6 2 3 2 3 3 19 

Albanien 2 3 5 3 2 4 19 

Georgien 1  3 3 6 3 16 

Nigeria  5 5 2 1 3 16 

Kosovo 2 3 2 4 1 4 16 

Rumänien 3 2 3  2 5 15 

Bosnien-
Herzegowina 

1 1 1 3  6 
12 

Top 10 33 36 39 31 30 53 222 

Rest 13 15 17 17 23 13 98 

Gesamt 46 51 56 48 53 66 320 
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Abschiebungen per Charterflug 

Nationalität Personenanzahl 

Armenien 4 

Bangladesch 4 

Gambia 1 

Georgien 7 

Nigeria 15 

Pakistan 5 

Türkei 6 

Summe 42 

 

Zur Frage 10: 

• Wie viele Charterflüge haben – gegliedert nach Zieldestination – insgesamt 

stattgefunden? 

Insgesamt fanden im ersten Halbjahr 2022 16 Charterflüge, einschließlich Dublin 

Überstellungen (DÜ), statt. 

Destination 
Anzahl der 

Charterflüge 

Armenien 2 

Bangladesch 1 

Bulgarien (DÜ) 1 

Gambia 1 

Georgien 2 

Nigeria 4 

Pakistan 3 

Rumänien (DÜ) 1 

Türkei 1 

Summe 16 

 

Zu den Fragen 11 und 12: 

• Wie viele geplante Charterflüge mussten im ersten Halbjahr 2022 – gegliedert nach 

Zieldestinationen- insgesamt wieder abgesagt werden? 

• Was waren jeweils die Gründe für die Absage dieser geplanten Charterflüge? 
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Im ersten Halbjahr 2022 mussten sieben Charterflüge abgesagt werden. 

Destination Absage Grund 

Armenien 1 Keine Genehmigung durch Frontex – zu wenig Anmeldungen 

Bangladesch 1 Absage durch Frontex aus organisatorischen Gründen 

Nigeria 3 Keine Landegenehmigung und/oder HRZ Ausstellung 

Pakistan 1 Flug durch anderen organisierenden Mitgliedstaat storniert 

Russ. 

Föderation 
1 

Keine Unterstützung durch Frontex aufgrund der geänderten 

politischen Lage 

Summe 7  

 

Zur Frage 13:  

• Wie viele Fremde – gegliedert nach Nationalitäten – konnten im ersten Halbjahr 2022 

nicht abgeschoben werden, weil sie eine Testung auf SARS-CoV-2 verweigerten? 

Aufgrund der Verweigerung der Testung auf SARS-CoV-2 konnten im ersten Halbjahr 2022 

insgesamt 19 Personen bislang nicht abgeschoben werden.  

Auf Linienflügen 

(Einzelrückführungen) 
 Auf Charterflügen 

 
Personenanzahl 

 
 Personenanzahl 

Ägypten 3   Nigeria 2 

Algerien 1   Summe 2 

Indien 5 
 

  

 Marokko 6 
 

  Senegal 1 

Türkei 1 

Summe 17 

 

Zu den Fragen 14 und 15:  

• Wie viele Charterflüge sind für das restliche Jahr 2022 – gegliedert nach 

Zieldestination - geplant? 

• Wann sollen diese geplanten Charterflüge im Jahr 2022 jeweils stattfinden? 

Aufgrund der aktuellen geopolitischen und epidemiologischen Lage (COVID-19) kann zum 

derzeitigen Zeitpunkt keine abschließende Aussage getroffen werden, da sämtliche 
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Planungen, abhängig von der weiteren Entwicklung, evaluiert und an aktuelle 

Gegebenheiten angepasst werden müssen.  

Zu den Frage 16 und 17:  

• Wie viele Personen befanden sich im ersten Halbjahr 2022 – gegliedert nach 

Nationalitäten – insgesamt in Schubhaft? 

• Wie gliedern sich diese Schubhäftlinge auf die jeweiligen Schubhafteinrichtungen auf? 

Im ersten Halbjahr 2022 wurden in den Polizeianhaltezentren 1.916 Fremde mit folgenden 

Staatsangehörigkeiten im Stande der Schubhaft angehalten. 

Afghanistan 73  Israel 2  Peru 2 

Ägypten 46  Japan 1  Polen 25 

Albanien 73  Jemen 2  Portugal 1 

Algerien 142  Jordanien 1  Rumänien 124 

Armenien 8  Kamerun 2  Russ. Föderation 27 

Aserbaidschan 3  Kanada 1  Schweden 1 

Äthiopien 5  Kasachstan 1  Senegal 7 

Bangladesch 23  Kolumbien 3  Serbien 157 

Belarus 1  Dem. Rep. Kongo  2  Sierra Leone 1 

Benin 1  Kongo, Rep. 1  Slowakei 62 

Bosnien-
Herzegowina 15 

 
Kosovo 25 

 
Somalia 25 

Brasilien 5  Kroatien 8  Sri Lanka 2 

Bulgarien 33  Kuba 4  Staatenlos 3 

Burkina Faso 1  Lettland 2  Südafrika 1 

Burundi 13  Libanon 9  Sudan 6 

China 25  Liberia 4  Syrien 35 

Côte d'Ivoire 4  Libyen 24  Tansania 1 

Deutschland 3  Litauen 3  Togo 2 

Dominikanische 
Rep. 1 

 
Mali 4 

 
Tschad 1 
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Eritrea 9 
 

Marokko 120 
 Tschechische 

Republik 6 

Estland 1  Mauretanien 1  Tunesien 108 

Frankreich 1  Moldau 29  Türkei 64 

Gambia 31  Montenegro 8  Uganda 1 

Georgien 61  Nepal 1  Ukraine 13 

Ghana 9  Niederlande 1  Unbekannt 8 

Guinea 2  Niger 1  Ungarn 28 

Guinea Bissau 1  Nigeria 124  Usbekistan 7 

Indien 88  Nordmazedonien 26  Vereinigte Staaten  1 

Irak 26 
 

Pakistan 58 
 Vereinigtes 

Königreich 1 

Iran 16  Palästina/Gaza 6  Vietnam 2 

      Gesamt 1.916 

Diese Schubhaften gliedern sich wie folgt auf die einzelnen Polizeianhaltezentren auf: 

AHZ Vordernberg 641  PAZ Salzburg 392 

FamU - Zinnergasse 2  PAZ St. Pölten 15 

PAZ Bludenz 42  PAZ Villach 90 

PAZ Eisenstadt 11  PAZ Wels 87 

PAZ Graz 95  PAZ Wien Hernalser Gürtel 1.264 

PAZ Innsbruck 218  PAZ Wien Roßauer Lände 381 

PAZ Klagenfurt 101  PAZ Wr. Neustadt 3 

PAZ Linz 26  Gesamt 1.916 

Zu den Angaben in der Tabelle wird erläutert, dass die Summe der angehaltenen Personen 

in den einzelnen Polizeianhaltezentren (PAZ) nicht der ausgewerteten Gesamtsumme 

entspricht, da Schubhäftlinge, die im angeführten Zeitraum/am angeführten Stichtag 

überstellt wurden, an den jeweiligen Standorten – und damit möglicherweise in mehreren 

PAZ – gezählt werden und somit Doppel- oder Mehrfachzählungen erfolgen. 
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Zu den Fragen 18 bis 20:  

• Welche Kosten verursachten im ersten Halbjahr 2022 die vom Bundesministerium für 

Inneres geförderten Maßnahmen wie die (v.a. verpflichtende) Rückkehrberatung und 

Rückkehrhilfe sowie Reintegrationsprogramme insgesamt? 

• Wie gliedern sich diese Gesamtkosten jeweils auf verschiedene Maßnahmen auf? 

• Wie viele dieser Gesamtkosten wurden – gegliedert nach Zahlungsempfänger und 

jeweilige erbrachte Leistung – an externe Unternehmen, Vereine, Organisationen oder 

Institutionen und dergleichen ausbezahlt? 

1. Halbjahr 2022: 

Zahlungsempfänger  Leistung  Projekt  Gesamt-

kosten 

pro 

Halbjahr 

BMI- 

Mittel  

EU-Mittel  

Nationale BMI-AMIF Ko-finanzierte Rückkehrprojekte 

Bereich Rückkehrberatung 

Projektträger BBU GmbH und LEFÖ  

BBU  Rückkehrberatung 

und Rückkehrhilfe 

Rückkehrberatung + 

Rückkehrvorbereitun

g  

Rund € 

2.000.000 

Keine 

Auszahlung 

im 

gefragten 

Zeitraum 

Keine 

Auszahlun

g im 

gefragten 

Zeitraum 

LEFÖ Rückehrunterstützu

ng  

Opfer 

Menschenhandel 

Bekämpfung des 

Menschenhandels 

SAFE RETURN Rund € 

43.000 

€ 59.643,93 - 

Nationale BMI-AMIF Ko-finanzierte Reintegrationsprojekte 

Bereich Reintegration:  

Projektpartner/Projektträger ERRIN, IOM Österreich, ÖCZ 

ÖCZ  Reintegration  IRMA Plus II 

Integriertes 

Rückkehrmanageme

nt 

Rund € 

160.000 

€ 

194.119,39 

€ 

90.000,00 

IOM  Freiwillige 

Rückkehr + 

Reintegration  

Restart III  Rund € 

600.000 

€ 

388.621,60 

€ 

697.364,30 
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Reintegrationsprojekte im Rahmen des ERRIN Programmes 

European Technology 
and Trading Center 

(ETTC) 

ERRIN 
Reintegration 

Syrien 
s. Vorspalte - 

 

 € 
93.880,00 

 
- 
 

International Return 
& Reintegration 

Assistance (IRARA) 

ERRIN 
Reintegration 

Somalia 

s. Vorspalte 
 

- 
 

€ 5.700,00 
 

- 
 

International Return 
& Reintegration 

Assistance (IRARA) 

ERRIN 
Reintegration 
Bangladesch 

s. Vorspalte - 
 

€ 
10.200,00 

 
- 
 

Women 
Empowerment 

Literacy and 
Development 
Organisation 

(WELDO) 

ERRIN 
Reintegration 

Pakistan 
s. Vorspalte 

- 
 
 

€ 
10.017,00 

 
 

- 
 

EB 
Projektmanagement 

 

ERRIN 
Reintegration 

Ägypten 
s. Vorspalte - 

 
€ 

10.000,00 - 

 

Zu den Fragen 21 bis 23:  

• Welche Kosten verursachten im ersten Halbjahr 2022 dem Bundesministerium für 

Inneres die zwangsweise Außerlandesbringungen insgesamt?  

• Wie gliedern sich diese Gesamtkosten auf verschiedene Maßnahmen auf? 

• Wie viele dieser Gesamtkosten wurden – gegliedert nach Zahlungsempfänger und 

jeweilige erbrachte Leistung – an externe Unternehmen, Vereine, Organisationen oder 

Institutionen und dergleichen ausbezahlt? 

Abschiebungen können grundsätzlich auf dem Land- oder Luftweg erfolgen und finden auf 

dem Luftweg in Form von Einzelabschiebungen per Linienmaschine oder Charterflügen 

statt. Einer europäischen Kooperation im Rahmen von Frontex koordinierten 

Gemeinschaftsrückführungen („Joint Return Operations“) wird gegenüber nationalen 

Chartern grundsätzlich der Vorzug gegeben. Die Kosten der über Frontex abgewickelten 

Charteroperationen werden generell von Frontex und somit aus EU-Mitteln refundiert, 

weshalb Österreich dabei kein finanzieller Mehraufwand entsteht. 

Die Kosten für zwangsweise Außerlandesbringungen beliefen sich im ersten Halbjahr 2022 

auf insgesamt € 1,2 Mio. Davon wurden € 0,51 Mio. für zwangsweise Einzel-

abschiebungen, € 0,43 Mio. für Dublin-Überstellungen und € 0,26 Mio. für Frontex-Charter 

aufgewendet. 

Antwort siehe Auflistung je Leistung und Zahlungsempfänger: 
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Leistung 1. HJ 2022 in Mio. EUR Kreditor/Zahlungsempfänger 

Flug 0,017 Air Contact 

Flug 0,855 Lufthansa Air Plus Servicekarten 

GmbH 

Flug 0,16 PAS Professional Aviation 

Flug 0,038 Air Partner International GmbH 

Schienenverkehr 0,001 ÖBB-Personenverkehr 

Bus 0,01 BLAGUSS REISEN Gesellschaft m.b.H. 

Bus 0,011 Dr. Richard Reisebus GmbH & Co KG 

Ground Catering 0,003 Air Partner International GmbH 

Ground Catering 0,002 Billa Aktiengesellschaft 

Ground Catering 0,002 Getränke Kazianschütz GmbH 

Hotel 0,043 Lufthansa AirPlus Servicekarten 

Arzt 0,036 Arzt 

Dolmetschen 0,011 Dolmetscher 

Quarantäne 0,008 Bundespolizeipräsidium, Referat 25 

PCR-Test 0,003 AGES 

 

Gerhard Karner 
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